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Durchlaßschein Nr. 11. 660/R

für das

übrige

Reichsgebiet

Dieser Durchlaßschein ist beim leßten Grenzübertritt abzugeben.

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

mit,Kind

Hildegard Schneider

Ilse

(Vorname, Familienname, Beruf)

Prag

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Borlage des PaffesPaßersages Kinder

xausweifes-der Kennkarte xdes amtlichen Lichtbildausweifes)x

Nr. A. 79664

Pol. Präs. Dresden

ausgestellt von

in der Zeit

vom ...4.88..

1941 bis zum ..3..

1942

einmak) und zuröch - wiederholt')

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach .dem

übrige nReichsgebiet

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

zu reisen.

Prag, n.4. Aug.1941

8.0.h

tor-tn

rReihsprotektor

Dienst=

stempel

in Böhmenund mähren

A

Mhtzutreffendes Meichen.

A 88 (1. 41) Reichsdruckerei, Berlin

Din 476 A6



Durchlaßschein Nr. 9896
für
Übriges Reichsgebiet
Dieser Durchlaßschein ist beim lezten Grenzübertritt abzugeben.
(Angabe des oder der Gebiete in roter Gchrift)
Emil
FOJTIK
(Vorname, Familienname, Beruf)
Prag
aus
(stündiger Wohnort, Gtraße, Hausnummer)
ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßersaßes — Kinder=
ausweises— der Kennkarte—des-amtlichen Lichtbildausweises 1)
Nr. 130385/a
Pol.Dir.Prag
ausgestellt von
in der Zejt
15.12.
30.10.
194
bis zum
vom
194
einmal) und zurück ) — wiederholt 1)
über die amtlich zugelassenen Übergangsstellen nach
Übciges Reicisgebiet.
(Ungabe des oder der Gebiete in roter Schrift)
cOE
in
zu reifen
Prag
30.10.
I
den
194
Dee Obeelnndeat
Dienst-
Durchloß(agüytelle.
stempel
(Dienststelle)
Or
Durd
(Unterschriut)
1) Nichtzutresfendes streichen.
A 88 (1.41) Reichsdruckerei, Berlin
Din 476 A 6



Durchlaßschein Nr. 12.644/R

für das

Protektorat Bönmen und währen

zübertritt abzugeben.

(Angabe des oder der

Elisabeth

(Vorname, Fan

Tepli

aus

(ständiger Wohn

ist berechtiat, unter Vorlage des

MQNSEXX



Durchlaßschein Nr. 

für das

Protektorat Böhmen und Mähren

Dieser Durchlaßschein ist beim lezten Grenzübertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Prinz

Max Hohenlohe Langenburg

(Vorname, Familienname, Beruf)

Rothe

n

haus

snv

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßerfahes Kinder=

(l-d-

Nr. 716

der

Gesandtschaft

ausgestellt von

Schweiz

... in d d er  Zeit

vom ..2.9.7.

194.1 bis zum .28..1.0..

. 1941

eimmaly-und-zuricky - wiederholt1)

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nachdem..

Protektorat Böhmen und Mähren

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

zu reisen.

Pra'g

29.7.

den...

1941

cReichsprotektor

Dienst=

in Böhmen und mähren

stempel

(Dienststelle)

(Unterschrift)

Richtzutreffendes streichen.

\f /n s

A 88 (1.41) Reichsdruckerei, Berlin
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.10.227/R

Durchlaßschein Nr.

für chro

Protektorat Böhmen und Mähren

Dieser Durchlaßschein ist beim lezten Grenzübertritt abzugeben.

(Angabe des oder der Gebiete in roter Gchrift)

Cem Malfils Ced

(Vorname, Familienname, Beruf)

Lofunifle daiper

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßersaßes— Kinder=

ausweises-der Kennkarte- des amtlichen Sichtbildausweifes )

398

Nr.

Zh

vom

194.7. bis zum

einmaly) und zurück) — wiederholt ')

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach

Protektoral Böhmen und Máhren

(Angabe des oder der Gebiete in roter Gchrift)

3ureisen.in

den

14.me

194

Dien

Nichtzutre



Durchlaßschein Nr.
9.890/R
für hro
Obrige
Reichsgebiet
Dieser Durchlaßschein ist beim leßten Grenzübertritt abzugeben.
(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)
Pounka
(Borname, Familienname, Beruf)
Prery)
snv
(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)
ist berechtigt, unter Vorlage des Pasfes Paßersaßes — Kinder=
ausweifes— der Kennkarte des amtlichen Sichtbildausweises 1)
tovfnelanbmn
Nr.
2h8
Halentontor Int Lrifraro
in Garli.
ausgestellt vone
in der Zeit
%
6.10.
194./ bis zum
vom
194
einmal) und zurück 1) — wiederholt )
über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach
rm
abrige Relchsgeblet
(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)
BöDIAP
zu reißen. in
Dveriy
, den.
194
Detneichsprotektor
1U21C
ü Böhmen und mähcen
nenmers
(Dienststelle)
I
tH
(Unterschrift)
Ual
$X1/41
1) Nichtzutreffendes streichen.
A 88 (1. 41) Reichsdruckerei, Berlin
Din 476 A 6
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Polizeigrenze

Po■ten Ro■olup

26. SEP. 1941

erment
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Durchlaßschein Nr.!34/0h

Dieser Durchlaßschein ist beim leßten Grenzübertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Dieter

H

a

!

S

S

Kind

(Vorname, Familienname, Beruf)

Bln.-Zehlendorf, Kossienastr. 30a

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Pasfes Pahersahes — Kinder-

ausmeifes —der Kennharte des-amtlichen Oichtbildausmeifes")

Nr. 206/41

Pol.-Pras. Bln.

ausgestellt von

. in der Zeit

25.9.

194 bis zum .

15.12.

194

vom

einmal) und zurüd') — wiederholt 1)

über die amtlich zugelassenen Äbergangstellen nach

Polmen

Malrece

zureisen.

Derlin

22.9..194

ePolizeipräsident.

Dieniz

J.H.

Ste

geheneud

Ablellung

(

lh/IX

1) Nichtzutreffendes streichen.

A 88 (1. 41) Reichsdruckerei, Berlin

Din 476 A 6
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Polizeigrenze

Poften Ro■olup

A26. SEP. 1941

d.1/

J

63311
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Durchlaßschein Nr. Ai1/mi

Mle

Mälreu -

Durchlaßschein ist beim letzten Grenzübertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Peter

He i

S S , Kind

(Vorname, Familienname, Beruf)

Bln.-Zehlendorf, Kossienastr.30a

aus

(ständiger Wohnort, Gtraße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Paffes Paherfahes — Kinder-

ausweises —der Kennkarte des amtlichen Gichtbildausmeifes.1)

202/41

Nr.

ausge■tellt vonPlPl in der eit

194  bis zum 512.

194

vom

eimmat ) und zurütk— wiederholt1)

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach

Hen

Walve

(Angghe des oder der Gebiete in roter Schrift)

zu reisen.

den

01l

Der Polizeiptä■id

J. A.

iensstelley

(Unterschrift)

) Reichsdrukerei, Berlin
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Durchlaßschein Nr. 1o.545/R

für

übrige

Reichsgeblet

Durchlaßschein ist beim lezten Grenzübertritt abzugeben.

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Gertrud..

O 

S

S

(Vorname, Familienname, Beruf)

Brüx

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßersaßes  Kinder-

ausweises = der Kemnkarte des amtlichen Lichtbildausweises1).

Nr. 785/39

ausgestellt von Landrat.inTetsohen in der 3eit

vom......um

19.11..

194

ST

einmalund zurückt wiederholt ')

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nad

übrige

Reichsgebi

(Angabe des oder der Gebiete in roter Gchrift)

zu reife

in

Prag

, den 20.8.

Neichsprot

Böhmen und mähten

i0t.

(Djeynstefle)

Fobaseider

M4

erendes streichen.

A 88

(1.41) Reichsdrucerei, Berlin

Din 476 A 6
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Durchlaßschein Nr. X- 126-P
bt
für
Obriges Reichsgebiet
Durchlaßschein ist beim leßten Grenzübertritt abzugeben.
(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)
Fuite Seimmnn,
Taufnan
(Vorname, Familienname, Beruf)
Tirnberg
aus
(ständiger Wohnort Straße, Hausnummer)
ist berechtigt, unter Vorlage des Passes Paßersahes Kinder-
ausweifes—der Kennkarte—des amtlichen Bichtbildausmeises 4)
a 5r2qr
Il6
Pol Ras Tivubarg
ausgestellt von
in der Zeit
2018
194 1 bis zum
2091.
vom
1941
einmal ') und zurüch-') — wiederholt ')
über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach
(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrist)
2y 1941
Shmen
Paq
zu reisen.
, den
und
Seosprorcitb.
ad
potAh
mNemper
in
Mühren.
s
Pl
(Unterschrisy
100
1) Nichtzutreffendes streichen.
A 88
(1.41) Reichsdruckerei, Berlin
Din 476 A6



CmOE

ob

Po■ten Kosom

6.SEP.1941

Pojten Rojolup

E 2 3.AUG, 1941

ivgncenze

Doften Riofolun

puten Rofolup

29ofeldeen

H

3

1 3. SEP. 1941

Po■ten Ro■o

3.NOV. 1941

63296



Durchlaßschein Nr. 5298

M

für

Ubriges Reichsgebiet

 : ser Durchlaßschein ist beim letzten Grenzübertritt abzugeben.

(Ungabe des oder der Gebiete in roter Gchrift)

Margarete

OPLÄNDER

(Vorname, Familienname, Beruf)

Prag

sno

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes— Paßersates- Kinder-

ausweises-der Kennkarte— des amtlichen Cichtbildausweises1)

Nr. 0 1/39

ausgestellt vonQberbürg. Hirschbeniß der Zeit

23.6.

194 1 bis zum

23.9.

vom

194

einmal 1) und zurück 1) — wiederholt )

über die amtlich zugelassenen Äbergangsstellen nach

Ubriges Reidssgebiet

(Angabe des oder der Gebiete in roier Schrist)

zu reisen.

Prag

23.6.

den

194

Fer Dbétianutat

Dienst=

Durchlaßfcheinftelle.

stempel

(Dienststelle)

aum

(Unterschrift)

1) Nichtzutreffendes streichen.

KIX

A 88 (1.41) Reichsdruckerei, Berlin

Din 476 A 6
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Durchlaßschein Nr. /0.393/R

für cr6

übrige

Relchsgeblet

beim lezten Grenzübertritt abzugeben.

(Angabe des oder der Gebiete in roter Schrift)

Crnme

Livak

(Vorname, Familienname, Beruf)

Prery

aus

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßersaßes— Kinder-

ausweises der Kennkartedes amtlichen Lichtbildausmweises )

R2630/40

116

ausgestellt vonbonlerRryinr Beit

15.7.

194/ bis 3um74,101947

vom

%

über die an

irchlaßschein



ourhlazshein y./0

Cilbemen

M

Der —

(Voriame Familienname. Beruf)

Unterfhrif

Ma

1) Nichtzutreffendes streichen.

2) Ein amtlicher Lichtbildausweis genügt — gemäß besonderer Anori

bei Beamten und Angestellten im Dienste des Reichs und der Lär

3) Bei Angehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren ist anstatt

auch die sog. „Bürgerlegitimation“ zugelassen.



882

Deut■che Grenzpolizei

Prag - Flughafen

23 APR.1941

Deutfch? Sre spolie

CESen

hivoZa

25.4.41 13-14
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Durchlaßschein Nr.4.748/R

Dex— Die

Gert.rud.......ss........y.

(Vorname, Familienname, Beruf)

B

 r ü x

I

(ständiger Wohnort, Straße, Hausnummer)

.

ist berechtigt, unter Vorlage des Passes — Paßenfaßes —

Lu   

( (z ( — san

erievntrsar

Landrat in Tetschen

ausgestellt von

in der Zeit vom 20.5. 1941 bis zum 19.8 .19.41

ateh und urncn) —wiederholt ) — die Grenze des Pro=

tektorats Böhmen und Mähren an den amtlich zugelassenen

Übergangsstellen zu überschreiten.

Böhm

ReichyBr5te4tor

in

13

in Böhmen und Mähcen

(Dienststelle)

E



soa

Pouzeice

Po■ten Liebenau-E.f.

..

Juni 1941

3

Ministe

G3285
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Durchlaßschei

Reichsprotetora

(Angabe des oder der



32a

be

haffer49

C

63283



19.41

des Pro-

igelassenen



Nr.15.

rank

tat Uoaavis

D

in der Zeit vom 6.12. 19.4Obis zum5.3. 19.41

Xemmmimsurka—wieder

tektorats Böhmen und Mähren

Übergangsstellen zu überschreiten.

6



Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 10.Dezember 1941.

hS

II B 4 Nr.3722/41-505-.

Schnellbrief.

An

a) alle Staatspolizei(leit)stellen

zu Hd. des Herrn Leiters

-O.V.i.A. -

b) die Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

in P r a g, Straßburg, und Metz.

c) das Einsatzkommando der Sicherheits-

polizei und des SD

in L u x e m b u r g.

Nachrichtlich

den Höheren 4- und Polizeiführern,

den Inspekteuren der Sicherheitspolizei

und des SD,

den Grenzinspekteuren I, II und III

Abschrift übersende ich mit dem Ersuchen, die mit der

Passnachschau an der Grenze betrauten Dienststellen mit

entsprechenden Weisungen zu versehen; auf die Bestimmung

unter Ziffer 4 des Erlasses weise ich besonders hin.

Im Auftrage:

gez. Krö n in g.

By

Beglaubigt:

.c.d

Ballet

snzFeiangestellte.

7

791+2.079

wao

rium

Mn

$\r}$



Abschrift!

Der Reichsführer i

Berlin, den lo.De

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S II B 4 Nr. 3722/41 - 505 -





PRAG,den 26. November 194l.

Dr. jur. HANNS BLASCHEK

XVI, Matthias-Braun-Straffe 11

Präsidialchef der Landesbehörde in Prag

Ruf 414-42

Büro das C an sjehcetärs

Ir Re.ouD.oteh.o

in Buhmrn ua) Mähcen.

Herrn

Eng.: 28. NOV.1941

Oberregierungsrat Dr. Robert G i e s

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Tgb. 1

PragIV

Czernin-Palais.

Lieber Kamerad Dr. Gies !

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir den

beigeschlossenen Durchlasschein meiner Schwägerin, Frau

Elisabeth W i ll e r t, verlängern lassen könnten.

at o 

Besten Dank und

Heil Hitler!

Ihr

Mhauhl

MNEa

1 Anlage.



A b s c h r i I t .

Der Reichsführer-t

und Chef der Deutschen Polizei

Berlin,den 7. November l941

im Reichsministerium des Innern

§ II B 2 Nr. 3250/41 = 453 - 34 =

Nicht zur Veröffentlichung

gaaa

Sc h n e l l b r i e f

An

a)die außerpreußischen Landesregierungen

- Innenministerien - außer Bayern,

b) den Reichsstatthalter in der Westmark in Saarbrücken,

c) die Preußischen Regierungspräsidenten (einschließlich Katto-

witz und Zichenau),

d) den.Polizeiprüsidenten,Abteilung II, in Berlin,

e) die Bayerischen Regierungspräsidenten

in Münch

f) die Reicl

Wien in

Niederdoi

Oberdona

Steierma

Kärnten

Salzburg

Tirol und

g) die Regie

h) die Regie

isverteidigungskommissaren.

fft: Paßtechnische Regelung des Verkehrs mit Süd-

kärnten.

Runderlaß vom 22. April 194l - S II B 2 Nr. 1200

/41 -453-34-.

e:

1 Kartenskizze.

Auf



ürund der Verordnun

rkehrs mit Gebietstei

Generalgouvernement

estimme ich nach Vorl

n

einer Polizeigrenze

folgendes:

Kanzlai■ñgèstellte

S

Rei
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6a

" 1. Der Rheinschifferpaß berechtigt den Inhaber im

Reichsgebiet ohne Sichtvermerk

a) zum Verkehr auf dem Rhein,auf dessen

Nebenflüssen und Verbindungskanälen,

auf der Ems,der Weser,den Emskanälen und

den Weserkanälen westlich der Weser,

b) zu dem bei der Berufsausübung notwendigen

Landgang usw. wie bisher."

III. Ziffer 2 a Satz 2 lautet jetzt:

"Im Reichsgebiet kommen hier in erster Linie die Sicht-

vermerksbehörden (Kreispolizeibehörden) in Frage, in

deren Bezirk sich ein Hafen oder ein Liegeplatz für

Schiffe in dem unter III Ziffer l a näher bezeichneten

Wasserstraßengebiet befindet."

Das Verzeichnis der amtlich zugelassenen deutschen

Grenzübergangsstellen für den großen Reiseverkehr wird ent-

sprechend ergänztwerden.

Die Verständigung der Kreispolizeibehörden erfolgt

durch die Landesregierungen usw.

Im Auftrage:

gez. Dr. Hoffmann

und

af3

Beglaubigt:

a

e

Raller

S

C

S

a

C

) s

F.

9

~

Kanzleiangestellte

e

2

e

rium

65435



28

Ern■t Frank

Hauptfhriftleiter

ter Deufjhen Tages-Zeitung

Karlsbad

25. August 1941 .

Sehr geehrter Herr Ober-Regierungsrat !

In meinem Telefongespräch mit meinem Bruder

das nach dessen Heimkehr aüs Salzburg erfolgte, sagte mir

mein Bruder die Zusendung von Zwei Einreisescheinen für

mich und meine Frau zu, da wir nach Prag zu Besuch kommen

sollen. Wahrscheinlich vergass mein Bruder im Brang der

Geschäfte, die Scheine ausstellen und abschicken zü lassen.

Ich möchte Sie mun, sehr geehrter Herr Ober-Re-

gierungsrat , bitten, frdl. veranlassen zu wollen, die

Scheine ausstellen und a

mich cbechicken

711

eecen

sie möglichst noch im Au

um einen Schein für

Ernst Frank, Daten laut

und einen Schein für

Hedwig Frank, aus Karlsb

Familienpass.

Die Scheine w

auf längere Zeit auszust
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SCHLOSS ROTHENHAUS

26.Juli 1941.

BEI GÖRKAU

SENNNRN

Büro des Staats■ekretärs

GÖRKAU 3

beim Reichsprotektor

in Böhmcnund mähren.

Eing. 29. JULI 1941

Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Tgb. Nl..

Nur einige Zeilen um Ihnen mitzuteilen,

f

dass ich am 30.d.M. Vormittags wiederum Sitzungen in Prag

E

habe und um anzufragen ob ich vielleicht an diesem Tage

Gelegenheit haben kann, Sie wieder einmal zu besuchen.

Bitte mich im Hotel Esplanade, wo ich am 29.d.M. Abends

eintreffe, verstaendigen zu wollen ob Sie mit mir am 30.

Mittag essen wollen und ob sonst mein Besuch moeglich

waere.

emt

Anbei uebersende ich wiederum meinen abgelaufenen Pas-

X

sierschein mit der Bitte ihn erneuern zu lassen, nachdem

eb.o

ich wegen Skoda, Bruenner Waffen etc doch oefter in Prag

beim Landrat so rasch einen Durchlass-Schein zu erhalten.

Ich hoffe Sie mit dieser Bitte nicht zu belaestigen und

verbleibe mit aufrichtigen Gruessen und

Heil Hitler

1 Durchlass-Schein

TosMalenbhe

xintbeankragtsmnd

nath hingang wfout

abgoferki

fimeider 29/4

durit Bolan 

Asplanode angerteled

\D

Femeiado 917.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr. I 2 c - 6405

Prag, den 21. Juli 1941.

An

die Abteilungen I bis IV

sämtliche Gruppen

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten

den Herrn Öberfinanzpräsidenten

die Parteiverbindungsstelle

1 bemvek: lmicang

Nachrichtich

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

3) doda .d.d.

das Büro des Herrn Staatssekretärs

25/ 8.47.

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

beigefügten Antragsvo:

nüssen, nicht zuletzt

 der Durchlaßscheini

ctoratsgrenze, erschö

cann bei der Hausdruc

Verkehr zwischen dem
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Der Reichsführer 4

Berlin, den 22. April 1941

und Chef der Deutschen Polizei

11S

im Reichsministerium des Innern

S II B 2 (neu) Nr. 1200/41-453-34

Nicht zur Veröffentlichung geeignet!

Fristsache!

An

alle Kreispolizeibehörden,

im Protektorat Böhmen und Mähren

an alle Oberlandräte.

Betrifft: Paßtechnische Regelung des Verkehrs zwischén dem

Altreich und den besetzten ehemals österreichischen

Gebieten der Untersteiermark, Kärntens und Krains.

Auf Grund der Verordnung über die Besçhränkung des Reise-

verkehrs mit Gebietsteilen des Großdeutschen Reichs und mit

dem Generalgouvernement vom 20. Juli 1940 -Reichsgesetzblatt I,

S.1008 - bestimme ich im Einvernehmen mit den Chefs der Zi-

vilverwaltungen für die besetzten ehemals österreichischen Ge-

biete der Untersteiermark, Kärntens und Krains mit Wirkung

vom 1. Mai 1941 folgendes:

I. Das Betreten und Verlass

mals öster-

reichischen Gebiete der

ntens und

Krains ist bis auf weite

:tem Umfange

zugelassen.

II. Wer die Grenze zwischen

besetzten

ehemals österreichischer

teiermark,

Kärntens und Krains über

ren Erlaubnis in Form des Durchlaßscheins na

benem Muster, soweit nicht besondere Anordnu

stimmte Personengruppen eine andere Regelung

III. Die Kreispolizeibehörden stellen Durchlaßsch

Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus:

1.) Örtlich zuständig für die Ausstellung ei

laßscheins ist die Behörde, in deren Bez

Durchlaßscheinsbewerber seinen Wohnsitz
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a) Nr. des Durchlaßscheins,

b) Vornamen (Rufname unterstreichen), Zuname (bei Frauen

auch Mädchenname), Beruf, Staatsangehörigkeit, Anschrift

des Inhabers des Durchlaßscheins,

c) die Bezeichnung des Ausweispapiers, das vorgelegen hat,

c) die Geltungsdauer des Durchlaßscheins und den Tag seiner

Ausstellung, sowie das Gebiet dder die Gebiete, für die

der Durchlaßschein ausgestellt ist,

e) die Angabe des Grundes, aus dem der Durchlaßschein ausge--

stellt ist, sowie die Angabe, daß und wann der zuständige

Chef der Zivilverwaltung zugestimmt hat.

Die von dem Durchlaßscheinsbewerber vorgelegten Be--

scheinigungen sind zu den Durchlaßscheinsakten zu nehmen.

Abschließend wird noch auf folgendes hingewiesen:

Aus besonderen Gründen muß auf eine geregelte Steue-

rung des Verkehrs zwischen dem Altreich und den besetzten

ehemals österreichischen Gebieten der Untersteiermark,

Kärntens und Krains ausschlaggebender Wert gelegt werden.

Die Kreispolizeibehörden sind daher gehalten, die in die-

sem Erlaß enthaltenden Bestimmungen genauestens zu be-

aohten. Die mit der Ausstellung der Durchlaßscheine beauf-

tragten Beamten haben sich unverzüglich mit dem Inhalt

des Erlasses vertraut zu machen.

Im Auftrage:

gez. Dr. Nockemann

Beglaubigt:

Caoen

Kanzleiangestellte



Der Reichsführer

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

S II B 2 (neu) Nr. 1200/41-453-34

ENS.OS

sen der besetzten ehe

Untersteiermark, Kär

res nur in beschränk

dem Altreich und den

Gebieten der Unters

ren

bene

stim

III. Die

Maßg

10)

eines



eine

Staa

3=

Dure

deng

pier

a)

d

K

ichtblldausweis;

ewohner der besetzter

ebiete der Unterstei

inen Paß oder amtlicl

ichtreichsangehörige

ach den allgemeinen

igen Paßersatz. 

Gebieten

enden Per-

ceinen amt-

.aßschein

ellen,

tändigen

waltung

 Ausweis

vorlegen und sich über ihre Person in sonstiger Weise ein-

wanäfrei ausweisen können. In diesen Fällen ist im Durch

laßschein unter Streichung der Worte "Passes - Paßersatzes -

Kinderausweises - der Kennkarte - des amtlichen Licht-

bildausweises", der zum Grenzübertritt berechtigende Aus-

weig zu nennen.

Soweit diese Durchlaßscheinsbewerber weder gültige

Pässe noch Paßersatzpapiere noch die erwähnten zum Grenz-

übertritt berechtigenden Ausweise besitzen, sich aber über

65387

ihre
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ihre Person sonst einwandfrei ausweisen können, kann aus-

nahmsweise beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen ein

Durchlaßschein ausgestellt werden. In diesem Falle sind

auf dem Durchlaßschein die Worte "Vorlage des . , ausge-

stellt von ..." durch die Worte "Befreiung vom Paßzwang"

zu ersetzen.

4.

Falls die Voraussetzungen oben unter Nr. 2 und 3 erfüllt

sind, ist in allen Fällen vor Ausstellung eines Durchlaß-

scheins zur Einreise nach den besetzten ehemals österrei-

chischen Gebieten der Untersteiermark, Kärntens oder

Krains (und gegebenenfalls zur Wiederausreise) die Zustim-

mung des zuständigen Chefs der Zivilverwaltung einzuholen

und zwar ist zurückzufragen

bei Reisen nach den besetzten ehemals österreichi-

schen Gebieten der Untersteiermark:

beim "Chef der Zivilverwaltung für die besetzten ehe-

mals österreichischen Gebiete der Untersteiermark"

in Graz, Reichsstatthalteramt,

bei Reisen nach den besetzten ehemals österreichi-

schen Gebieten Kärntens und Krains:

Beim "Chef der Zivilverwaltung für die besetzten ehe-

mals österreichischen Gebiete Kärntens und Krains"

in Klagenfurt, Reichsstatthalteramt.

Die Rückfrage, die auf Kosten des Durchlaßscheins-

bewerbers ausnahmsweise auch drahtlich erfolgen kann, m■ß

folgende Angaben enthalten:

a) Vornamen (Rufname unterstreichen), Zuname (bei Frauen

auch den Mädchennamen), Beruf, Staatsangehörigkeit,

Anschrift, Geburtsort und -Tag des Durchlaßscheinsbe-

werbers;
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17. April 1941.

45-Gruf.

St.s.135/41.

An

17. IV. 1941

Dr. Prinz zu Hohenlohe-Lengenburg.

Schloß Rothenhaus bei Görkau.


